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RS OGH 1954/9/17 IZR62/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1954

Norm

HGB §377 B

Rechtssatz

Veräußert der Käufer die Ware weiter und überläßt er die Untersuchung der Ware dem Abnehmer, so hat er dafür

Sorge zu tragen, daß der Abnehmer ihn sobald als möglich von dem Ergebnis der Untersuchung benachrichtigt.

Veröff: NJW 1954,1841 = MDR 1955,31

Schlagworte

*D*
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